
Gemeinde Balzheim                                                                                           Alb-Donau-Kreis 
 
 

S a t z u n g 
 

zur Änderung der Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger 
zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege 

(Streupflichtsatzung) 
 
 

Aufgrund von § 41 Abs. 2 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg und § 4 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Gemeinde Balzheim am 21.05.2001 die Änderung der 
Satzung über die Verpflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege 
der Gemeinde Balzheim vom 06.11.1989 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 

Änderung von § 8 (Ordnungswidrigkeiten) 
 
§ 8 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 54 Abs. 1 Nr. 5 Straßengesetz handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig seine 

Verpflichtungen aus § 1 nicht erfüllt, insbesondere 
 
1. Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nicht entsprechend den Vorschriften in § 4 

reinigt, 
2. Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nicht entsprechend den Vorschriften in den §§ 5 

und 7 räumt, 
3. bei Schnee- und Eisglätte Gehwege und die weiteren in § 3 genannten Flächen nicht entsprechend den 

Vorschriften in den §§ 6 und 7 streut. 
 
(2) Ordnungswidrigkeiten können nach § 54 Abs. 2 Straßengesetz und § 17 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet werden. 
 
 

§ 2 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2002 in Kraft.  
 
 
Hinweis: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassener Verfahrens-vorschriften beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Balzheim geltend gemacht worden ist; der 
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Balzheim, den 21.05.2001 
 
 
Herrmann 
Bürgermeister 


